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Konjunkturumfrage 2012
Auch in diesem Jahr haben sich zahl-

reiche Betriebe an der Konjunkturumfra-
ge der Kreishandwerkerschaft Bergisches 
Land beteiligt, so dass erneut ein aussage-
kräftiges Ergebnis für die Region zustande 
gekommen ist. Im Vergleich zum Vorjahr 
ist die Beteiligung merklich gestiegen. Die 
aktuelle Konjunkturumfrage zeigt, dass 
das zurückliegende Jahr ein durchweg gu-
tes Jahr war. Für unser regionales Hand-
werk ist das Jahr 2011 so positiv verlau-
fen wie schon in der Konjunkturumfrage 
2011 von den Betrieben vorhergesagt. 

Für die Bau- und Ausbaubetriebe war 
es sicherlich positiv, dass wir zum Ende des 
Jahres von einer langen Frost- und Schnee-
perioden verschont geblieben sind. Die sin-
kenden Arbeitslosenzahlen und die positi-
ven Erwartungen der Verbraucher werden 
diese Situation in diesem Jahr noch weiter 
stabilisieren. Das Handwerk ist von den 
großen weltpolitischen Krisen, sei es die 
Bankenkrise, die Eurokrise und sonstigen 
Krisen  weitestgehend verschont geblieben. 
Die überwiegende Anzahl der Betriebe er-
wartet auch für 2012 eine positive oder 
stabile Geschäftsentwicklung. Dies rührt 
nicht zuletzt von der noch immer starken 
Verbraucherbereitschaft, in hochpreisige 
und qualitativ hochwertige Sachen zu in-
vestieren, her. Auch die noch immer histo-
risch niedrigen Zinsen und die Erwartung, 
dass sich dies mittelfristig wieder ändern 
wird, bestärken den momentanen Privat-
konsum. Die Käufer müssen noch mehr 
davon überzeugt werden, dass die Inves-
tition in qualitativ hochwertige Produk-
te und Dienstleistungen ihr Geld wert ist. 
Diese Entwicklung lässt sich deutlich im 
Bereich der Lebensmittel wiedererkennen. 
Die Nachfrage nach Bioprodukten und 
regionalen Erzeugnissen ist in den letzten 
Jahren kontinuierlich angestiegen. Hier ist 
die Aussage „Qualität geht vor Preis“ schon 
im Bewusstsein der Verbraucher angekom-
men. Dies gilt es auf die handwerklichen 
Produkte und Dienstleistungen insgesamt 
zu übertragen.

Auffällig ist, dass in vielen Betrieben 
Überstunden geleistet werden. Dies liegt 
zum einen sicherlich an der guten Auf-
tragslage. Zum anderen liegt dies in vielen 
Handwerken daran, dass keine oder kei-
ne geeigneten Fachkräfte gefunden wer-
den. Fast jeder fünfte Betrieb hat offene 
Stellen anzubieten, dies sind noch ein-
mal deutlich mehr als im Jahr zuvor. An 
der mangelnden Bereitschaft auszubilden 
kann dies sicher nicht liegen, denn die-
se befi ndet sich unverändert auf einem 
hohen Niveau. Aber auch hier gilt, dass 
viele Betriebe im letzten Jahr Lehrstellen 
nicht besetzen konnten, weil keine aus-
reichend qualifi zierten Auszubildenden 
vorhanden waren. Insgesamt ist die Ent-
wicklung bei den handwerklichen Fach-
kräften sehr bedenklich. Es wird daher in 
Zukunft wohl neben dem Wettstreit um 
die Kunden auch zu einem Wettstreit um 
die Fachkräfte kommen. Dieser Ausein-
andersetzung müssen wir uns stellen und 
daher begrüße ich ausdrücklich die aktu-
elle Imagekampagne für das Handwerk. 
In dieser wird das Handwerk so modern, 
vielfältig und auch notwendig dargestellt, 
wie es tatsächlich ist. Leider wird dies in 

vielen Bevölkerungsteilen noch nicht so 
wahrgenommen. Wir müssen daher wei-
ter dafür Sorge tragen, dass alte Vorurtei-
le gegenüber dem Handwerk ausgeräumt 
werden. Es gilt die Vielfalt der über 130 
verschiedenen Handwerksberufe und die 
damit verbundenen berufl ichen Chancen 
und Möglichkeiten aufzuzeigen. Hinzu 
kommen zahlreiche Weiterbildungs- und 
Spezialisierungsmöglichkeiten innerhalb 
der verschiedenen Berufe. Wenn das 
Handwerk seine stabilisierende Rolle bei 
Wachstum und Beschäftigung weiter er-
füllen soll, brauchen wir auch politische 
Unterstützung bei der Fachkräftesiche-
rung. Notwendig bleibt eine beständige 
Verbesserung der Ausbildungsreife von 
Schulabgängern. Es bleibt abzuwarten, ob 
dies mit den neu gegründeten Verbund-
schulen möglich sein wird. Denn nur ein 
neuer Name und eine veränderte Zusam-
mensetzung der Schulklassen führen noch 
nicht zu einer Verbesserung der Leistun-
gen der Bewerber. Nein, dazu sind wei-
tergehende Änderungen im Schulsystem 
und in der Unterrichtsgestaltung not-
wendig. Wir sind hier in unserer Region 
mit verschiedenen Projekten, wie z.B. den 
Schulpartnerschaften zwischen der Kreis-
handwerkerschaft und mehreren Schulen, 
schon einen Schritt weiter als andere Regi-
onen und Wirtschaftszweige.

Insgesamt bleibt als Fazit der Kon-
junkturumfrage festzuhalten, dass die 
weit überwiegende Anzahl der Betriebe in 
unserer Region auf ein erfolgreiches Jahr 
2011 zurückblicken und für das Jahr 2012 
eine stabile oder positive Entwicklung er-
warten.

Dieser Erwartung schließe ich mich 
gerne an und hoffe darauf, dass es uns ge-
meinsam gelingt, das Image des Hand-
werks zu verbessern. Dies gemäß dem 
Motto der aktuellen Imagekampagne: 

„Wir sind Handwerker. Wir können 
das!“
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Konjunkturumfrage 2012

Konjunkturerwartungen sind optimistisch
Auftragsbestände wachsen – Umsatzentwicklung positiv 

mehr Überstunden – mehr Fachkräfte werden gesucht 
ungebrochen hohe Ausbildungsbereitschaft 

Einkaufspreise weiter gestiegen – Angebotspreise auch, mehr offene Kundenrechnungen

In diesem Jahr haben sich wieder 
zahlreiche Betriebe an der Konjunktu-
rumfrage der Kreishandwerkerschaft 
Bergisches Land beteiligt, so dass ein 
aussagekräftiges Ergebnis für die Re-
gion zustande gekommen ist. Die Kon-
junkturumfrage in diesem Jahr zeigt, 
dass für das regionale Handwerk das 
Geschäftsjahr 2011 positiv verlaufen 
ist und für dieses Jahr allgemein von 
einer stabilen Entwicklung ausgegan-
gen wird. 

Rückblick 2011
Die meisten Betriebe haben in ihrem Um-
satz zugelegt bzw. der Umsatz war im Ver-
gleich zum Vorjahr unverändert. Daran 
lässt sich erkennen, dass auch das Hand-
werk von der anziehenden Konjunktur 
im letzten Jahr profi tiert hat. Positiv wirk-
te auch, dass dieses Jahr die Frost- und 
Schneeperiode nicht allzu lange war. Somit 

wurde besonders die Stimmung im Bau-
gewerbe nicht beeinträchtigt. Auf Grund 
der längeren Bautätigkeit konnten auch 
die Innenausbaugewerke die Wintermo-
nate besser nutzen als in den Jahren zuvor. 
Insgesamt haben 49 % der Betriebe 2011 
einen gegenüber dem Vorjahr gesteigerten 
Umsatz, dies ist eine merkliche Steigerung 
gegenüber der vorangegangenen Umfrage. 
Besonders positiv ist, dass mehr Betriebe 
von einer Umsatzsteigerung „über 20 %“ 
und „zwischen 10 % und 20 %“ gegen-

über dem Vorjahr berichten konnten, als 
noch in der Vorjahresumfrage. In weiten 
Teilen ist der Umsatz aber zumindest sta-
bil geblieben (35%). Besonders positiv war 
die Entwicklung der Betriebe aus der Me-
tallinnung und der Dachdeckerinnung im 
Oberbergischen Kreis (OBK), die zu 83% 
bzw. zu 76 % von Umsatzsteigerungen be-
richten konnten. Ebenfalls überwiegend 
positiv berichteten 73 % der Dachdecker-
betriebe aus der Region Rheinisch Bergi-
scher Kreis/Leverkusen (GL/Lev). Beson-

ders negativ war der Umsatz 
hingegen bei den Betrieben 
der Friseurinnung GL/Lev, 
die zu 47 % von sinkenden 
Umsätzen sprachen. Eben-
falls negativ waren die Mel-
dungen von 33 % der Be-
triebe der Fleischerinnung 
aus dem OBK. Im Vergleich 
zum Vorjahr waren die An-
teile der Betriebe, die über 
Umsatzrückgänge berichte-
ten jedoch in allen Hand-
werken geringer als bei der 
letzten Erhebung. 

Der deutliche Anstieg bei 
den Überstunden der Mitar-
beiter in den Betrieben zeigt, 
dass im letzten Jahr viel Ar-

beit vorhanden war. Während in der letz-
ten Konjunkturumfrage 49 % der Betrie-
be angaben, dass Überstunden anfi elen, 
so waren es in diesem Jahr 53 %. Die ge-
stiegene Anzahl an Überstunden resultiert 
aber auch daraus, dass immer mehr Be-
triebe nach Fachkräften suchen, während 
die Auftragslage sich weiterhin positiv ent-
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wickelt. Die Anzahl der neu geschaffenen 
Stellen ist im Vergleich zum Vorjahr zu-
rückgegangen, dieses Jahr berichteten nur 
21 % der Betriebe von neu geschaffenen 
Arbeitsplätzen. Dabei war der Anstieg der 
Anzahl der Betriebe die neue Arbeitsplät-
ze geschaffen haben bei den Betrieben im 
OBK mit rund 24 % deutlich höher als 
bei den Betrieben in GL/Lev mit 19 %. 
Die Möglichkeit neue Arbeitsplätze zu 
besetzen war besonders bei den Betrie-
ben der Dachdeckerinnung sowohl aus 
der Region GL/Lev, als auch aus der Re-
gion OBK mit 28 % und 32 % gut. Aber 
auch die SHK-Betriebe und die Elektro-
betriebe aus dem OBK waren zu 24 % 
bzw. 35 % sehr einstellungsfreudig. Sin-
kende Beschäftigungszahlen vermelden 
demgegenüber die Betriebe der Friseurin-
nung in beiden Regionen mit zusammen 
30 %, sowie der Bekleidungs-/ Raumaus-
statterinnung aus der Region GL/Lev mit 
33% und der Maler- und Lackiererinnung 
aus der Region GL/Lev mit 23%. In den 
meisten Handwerken ist der Rückgang 

Abb. 2: Abbau / Einstellung von Mitarbeitern
der Beschäftigtenzahlen aber eher gering. 
Für die Arbeitnehmer gibt es darüber hi-
naus weitere Gründe von einer gesicher-
ten Beschäftigungssituation auszugehen. 
Denn bei rund 19 % der Betriebe sind 
noch offene Stellen vorhanden, womit 
sich der Vorjahreswert von 13 % noch ein-
mal erhöht hat. Dabei muss man selbst-
verständlich zwischen den verschiedenen 
Handwerken differenzieren. Gerade in 
Handwerken wie dem Elektrohandwerk 
melden 32 % der Betriebe offene Stellen, 
fast genauso viele, nämlich 33% sind es 
im Metallhandwerk. Demgegenüber ha-
ben nur 10 % der Malerbetriebe und nur 
13 % der Bäckerbetriebe offene Stellen zu 
Verfügung. Hier zeigt sich, dass die gute 
Auftragslage sich direkt auf das Angebot 
an neuen Arbeitsplätzen auswirkt. An-
ders als in vielen Industriebetrieben, wer-
den nicht Leiharbeitnehmer eingesetzt, 
sondern es werden eigene, sozialversiche-
rungspfl ichtige Arbeitsplätze angeboten. 
Hierdurch wird wieder einmal deutlich, 
dass die kleinen und mittelständischen 
Betriebe das Rückgrat und den Motor der 

deutschen Gesamtwirtschaft bilden.

Erfreulich ist die Tatsache, dass die Aus-
bildungsbereitschaft der Betriebe unge-
brochen hoch ist. Mehr als die Hälfte der 
Betriebe im Handwerk bildet aus (53%). 
Wobei die Ausbildungsbereitschaft mit 
58 % im OBK noch über der der Region 
GL/Lev mit 50 % liegt. Dieser Wert ist im 
Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen 
aber herausragend. Dies lässt auch darauf 
schließen, dass die Betriebe die Zeichen 
der Zeit erkannt haben und dem drohen-
den Fachkräftemangel durch die eigene 
Ausbildungsleistung entgegentreten wol-
len. Leider hat sich jedoch auch gezeigt, 
dass viele Auszubildende nach der Lehre 
einen weiterführenden Bildungsweg be-
schreiten oder in andere Wirtschaftszwei-
ge, z.B. in die Industrie, wechseln. Nicht 
alle Auszubildenden sind daher potenziell 
neue Handwerker. Hinzu kommt, dass 
in dem zurückliegenden Jahr nicht alle 
Ausbildungsplätze die angeboten wur-
den auch besetzt werden konnten. Dies 
lag zum Teil schlicht an fehlenden Be-

10 %

20 %

30 %

KH

Tischler GM

Tischler GL/ LEV
SHK GM

SHK GL/ LEV

Bekl./Raum GM

Bekl./Raum GL/ LEV

Metall G
M

Metall G
L/ LEV

M&L GM

M&L GL/ LEVKfzInfo

Frise
ur GM

Frise
ur GL/ LEV

Fleischer GM

Fleischer GL/ LEV

Elektro GM

Elektro GL/ LEV

Dachdecker GM

Dachdecker GL/ LEV
Bau GM

Bau GL/ LEV

Bäcker GM

Bäcker GL/ LEV

 Sehr Gut Sehr Gut Gut Gut Befriedigend Befriedigend Ausreichend Ausreichend Schlecht Schlecht
 GL/ LEV GM GL/ LEV GM GL/ LEV  GM GL/LEV GM GL/LEV GM
Bäcker 0 0 14 29 57 57 14 14 14 0
Bau 0 0 29 36 56 57 16 0 0 7
Dachdecker 0 4 20 40 52 56 24 0 4 0
Elektro 6 5 55 32 36 59 3 5 0 0
Fleischer 14 0 29 33 43 33 0 33 14 0
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Informationst. * 0  40  60  0  0 
Kraftfahrzeug * 4  32  44  16  4 
Maler & Lackierer 4 7 29 26 42 56 21 11 4 0
Metalltechnik 0 17 40 33 53 50 7 0 0 0
Bekl./Raumaus. 0 0 67 0 0 100 33 0 0 0
SHK 14 0 39 29 39 67 8 5 0 0
Tischler 4 0 56 54 32 15 8 31 0 0
KH gesamt 4 3 36 33 45 55 13 7 2 2

6
FORUM 2/2012

Editorial Recht + Ausbildung Namen + Nachrichten TermineHandwerksforum



werbern, aber 
zum anderen Teil 
auch an den fehlenden 
Voraussetzungen der Bewerber. 

Beklagt wurden in allen Innungen und 
in allen Regionen gleichermaßen die wei-
terhin gestiegenen Einkaufspreise. Hier 
berichteten 86 % über gestiegene Ein-
kaufspreise. Im Vorjahr war dies mit 88 % 
bereits ein ähnlich hoher Wert. Die stetig 
steigenden Preise machen Preisanpassun-
gen bei den Angebotspreisen für immer 
mehr Handwerker unumgänglich. Die 
Handwerker sind sich dem Wert ihrer Ar-
beitsleistung bewusst und fordern diesen 
auch entsprechend bei den Kunden ein. 
Rund 44 % geben daher an, ihre eigenen 
Angebotspreise erhöht zu haben, im Jahr 
zuvor waren es bereits 39 %. Hauptbe-
weggrund für die Preissteigerungen sind 
dabei neben den gestiegenen Einkaufs-
preisen auch die Lohnkosten. 

Rund 39 % bezeichnen ihre derzeitige 
Lage als „sehr gut“ oder „gut“ und 49 % 
waren mit der Betriebssituation zufrieden. 
Damit bewerten die Betriebe die Situation 
ähnlich gut wie im letzten Jahr. Besonders 
positiv gestimmt waren die Betriebe der 

Elekt ro innung 
und der Metallinnung 

aus dem OBK die zu 61 % 
und 50 % eine gute Bewertung ab-

gaben. Aber auch die Dachdeckerbe-
triebe aus dem OBK gaben zu 44 % 

eine gute bzw. sehr gute Geschäftslage 
an. Auffallend ist, dass nur wenige Betrie-
be eine schlechte Geschäftslage beklagten. 
Lediglich 14 % der Bäckerbetriebe aus 
GL/Lev und 14 % der Fleischerbetrie-
be aus GL/Lev gaben eine schlechte Ge-
schäftslage an.

Erwartungen 2012
Erfreulich ist, dass die zukünftigen Ent-
wicklungen überwiegend als positiv bzw. 
als stabil beurteilt werden. Zwar gaben 
von den Betrieben nur rund 16 % die 
Erwartung an, dass sich die Geschäftsla-
ge 2012 verbessern wird, dies waren deut-
lich weniger als 2011, wo der Wert noch 
bei 35 % lag. Allerdings gehen 71 % von 
einer stabilen Geschäftsentwicklung aus, 
im Jahr zuvor waren es hingegen nur 59 
%. Dabei muss jedoch beachtet werden, 
dass bereits 39 % der Betriebe ihre Lage 
als „gut“ oder „sehr gut“ bewerten und 49 
% als „befriedigend“. Eine weitere Steige-
rung ist daher schwer möglich. Außerdem 
liegen diese Werte noch immer über den 
Werten, die in der Konjunkturumfrage 
von 2010 erhoben wurden, in welcher 14 

Abb. 3: Beurteilung 
der derzeitigen 

Geschäftslage nach 
Gewerken in Prozent

% der Betriebe eine bessere Entwicklung 
erwarteten und 54 % von einer stabilen 
Entwicklung ausgingen. Besonders vie-
le Betriebe der Elektroinnung (20%), der 
Maler- und Lackiererinnung (23%) und 
der Fleischerinnung (30%) haben gute 
Erwartungen für das laufende Jahr. Wo-
bei eine besonders positive Erwartung bei 
den Betrieben des Fleischerhandwerks in 
der Region GL/Lev mit 43 % zu verzeich-
nen ist.

Diese positive Sicht beruht sicherlich 
unter anderem auf den guten Auftragsbe-
ständen, wobei gerade bei den langfristi-
gen Auftragsbeständen ein erfreulicher 
Zuwachs zu verzeichnen ist. 53 % der Be-
triebe gaben an, für mehr als 4 Wochen 
Aufträge zu haben, im vergangenen Jahr 
waren dies mit 52 % bereits ähnlich viele 
Betriebe. 

Besonders erfreulich ist, dass rund 24 
% der Betriebe gegenwärtig sogar Aufträ-
ge für mehr als 8 Wochen haben. Dabei 
ist die Anzahl der Betriebe, die langfris-
tige Aufträge von mehr als 12 Wochen 
haben, von 8% bei der Vorjahresumfra-
ge auf 10 % weiter angestiegen. Die Be-
triebe, die über diese besonders langfris-
tige Auftragsauslastung von mehr als 12 
Wochen verfügen, waren zu 15 % Betrie-
be der Elektroinnung sowie Betriebe der 
Dachdeckerinnung mit 14 % und der 
Maler- und Lackiererinnung mit 12 %. 
Diese Betriebe können daher mindestens 
für die nächsten 3 Monate mit einer gesi-
cherten Beschäftigung rechnen. Aber auch 
die überwiegende Anzahl der Betriebe der 
übrigen Innungen können 4 Wochen oder 
länger sicher planen. Nicht ganz solange 
können die meisten Betriebe der  Raum-
ausstatter- und Bekleidungshandwerke 
kalkulieren, denn hier haben 75 % nur für 
die nächsten 4 Wochen eine sichere Auf-
tragslage. Bei den Informationselektro-
nikern verfügen sogar 60 % der Betriebe 
über Auftragsbestände von nur gerade ein-
mal 2 Wochen. 

So gut diese Entwicklung insgesamt ist, 
so unerfreulich ist, dass bei 21 % der Be-

weiter nächste Seite »»»
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triebe offene Forderungen von mehr als 
12 Wochen vorhanden sind. Damit hat 
sich der hohe Wert aus dem letzten Jahr 
erneut bestätigt. Dabei gibt es in der Be-
wertung der Betriebe kaum einen Unter-
schied zwischen den privaten, öffentlichen 
und gewerblichen Kunden in Hinblick auf 
die Zahlungsmoral. Die Verzögerung bei 

der Begleichung der Rechnung ist gerade 
für die kleinen und mittleren Betriebe des 
Handwerks deutlich spürbar. Es bleibt zu 
hoffen, dass die offenen Forderungen we-
nigstens noch größtenteils realisiert wer-
den können. Viele Betriebe geraten nicht 
durch fehlende Aufträge in fi nanzielle Be-
drängnis, sondern aufgrund unbezahlter 

Abb. 4: Auftragsbestände:
Die Aufträge reichen für...
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Rechnungen. Denn im Handwerk ist es 
häufi g noch immer so, dass der gesamte 
Auftrag von dem Handwerker hinsicht-
lich des Materials und der Arbeitsleistung 
vorfi nanziert wird. Dies führt bei einer In-
solvenz des Kunden dann häufi g zu einem 
Totalausfall der Forderung beim Hand-
werker.

Bei der Anzahl der Beschäftigten gehen 
76 % der Innungsbetriebe von einer sta-
bilen Entwicklung aus, 16 % rechnen so-
gar mit einer Steigerung. Damit wird der 
Wert der letzten Konjunkturumfrage wie-
der erreicht. Besonders die Betriebe der 
Elektroinnung und der Friseurinnung GL/
Lev rechnen mit einem Beschäftigungszu-
wachs von 30 % bzw. 22 %. Aber auch die 
Betriebe der Tischlerinnung und der Me-
tallinnung aus der Region OBK gehen zu 
25 %, bzw. 33 % von steigenden Beschäf-
tigungszahlen aus. Von nur geringem oder 
genauer gesagt gar keinem Zuwachs ge-
hen die Betriebe der Friseurinnung (0%) 
und der Fleischerinnung (0%) im OBK 
aus. Bei diesen Zahlen muss jedoch die 
grundsätzlich stabile Beschäftigungssitu-
ation im Handwerk während der letzten 
Jahre berücksichtigt werden. In kaum ei-
nem anderen Wirtschaftszweig wurde die 
Beschäftigung insgesamt so stabil gehalten, 
bzw. sogar ausgebaut. Daher zeugt gerade 
die weiterhin von der überwiegenden An-
zahl der Betriebe erwartete Stabilität davon, 
dass eine gute Beschäftigungssituation vor-
herrscht. Der Wert von 9 % der Betriebe, 
die eine sinkende Beschäftigungsanzahl er-
warten, liegt nur knapp über dem Wert der 
Vorjahresumfrage von 8 %.

Auch die Investitionsbereitschaft der 
Betriebe ist hoch. 67 % der Innungsbe-
triebe wollen die Investitionen stabil hal-
ten, während 18 % sogar Investitionsstei-
gerungen planen. Zuletzt gaben zwar 23 
% an, dass sie neue Investitionen planen, 
jedoch liegt der Wert der stabilen Investi-
tionen über den angegeben 60 % des Vor-
jahres. Besonders investitionsfreudig sind 
hierbei die Betriebe der Elektroinnung in 
beiden Regionen und der Maler- und La-
ckiererinnung GL/Lev mit 30 % bzw. 22 
% und die Betriebe der Kfz-Innung mit 
24 %. Hingegen möchten nur 12 % der 
Betriebe der Dachdeckerinnung und 8 % 
der Betriebe der SHK-Innung aus GL/
Lev ihre Investitionen steigern. Allerdings 
muss man dabei bedenken, dass die Inves-
titionen in diesen Innungen gerade in den 
letzten Jahren besonders stark gestiegen 
sind. Daher können natürlich auch sta-
bile Investitionen einen großen Umfang 
haben. 

Fazit: Insgesamt berichten alle Gewerke 
überwiegend von positiven Ergebnissen 
für das Jahr 2011 und die Ausblicke der 
Betriebe gehen weiterhin von stabilen Ver-
hältnissen aus, so dass für das Jahr 2012 
mit einem guten Geschäftsergebnis ge-

rechnet werden kann. Die Auftragslage ist 
insgesamt stabiler als im Jahr zuvor und 
damit steigt auch die Bereitschaft, neue 
Arbeitsplätze anzubieten und die Planung 
weitere Investitionen im eigenen Betrieb 
vorzunehmen. Im Handwerk besteht da-
her die Chance auf eine stabile und posi-
tive wirtschaftliche Entwicklung und dies 
auf einer breiten Basis.

Nachdenklich stimmt jedoch der Um-
stand, dass immer mehr Betriebe Probleme 
haben, die vorhandenen offenen Stellen zu 
besetzen. Trotz der hohen Ausbildungsbe-
reitschaft quer durch alle Handwerke ist es 
für die Betriebe schwer, ausreichend qua-
lifi zierte Arbeitnehmer für eine handwerk-
liche Tätigkeit zu gewinnen. Wenn diese 
Entwicklung weiterhin anhält, wird es in 
absehbarer Zeit wohl auch im Handwerk 
zu einem Fachkräftemangel kommen.

Interessehalber wurden dieses Jahr die 
Betriebe zur gegenwärtigen Eurokrise be-
fragt. Die Ergebnisse zeigen, dass das Hand-
werk dem Euro vertraut und die Rückkehr 
zur DM nur von knapp 20 % der Betriebe 
gefordert wird. Das Vertrauen in den Euro 
und die damit verbundenen Vorteile über-
wiegen somit deutlich.  
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Die 4. Thermografieaktion für 
Oberberg hat mit einer gut besuchten 
Informationsveranstaltung ihren Ab-
schluss gefunden.

Mit einer gut besuchten In-
formationsveranstaltung im 
Bergischen Energiekom-

petenzzentrum hat die 4. Thermogra-
fi eaktion für Oberberg ihren Abschluss 
gefunden. Die Kooperationspartner 
Oberbergischer Kreis, Volksbank Ober-
berg eG und Kreishandwerkerschaft 
Bergisches Land hatten ein informatives 
Paket geschnürt, das den Aktionsteilneh-
mern umfassende Informationen zur Sa-
nierung ihrer Immobilie bietet. Persön-
liche Gespräche mit Handwerksmeistern 
der verschiedenen Innungen standen 
ebenso auf dem Programm wie Gesprä-
che mit Finanzberatern.

Abschlussveranstaltung „Energetische 
Schwachstellen erkennen“ 

Peter Kämmerling, zertifi zierter 
Energieberater, hat in einem Vortrag die 
wichtigsten Informationen zu den Aus-
sagen einer thermografi schen Aufnahme 
mit der Wärmebildkamera dargestellt. 
„Leider war das Wetter in diesem Win-
ter manchmal zu gut“, entschuldigte 
sich Ingo Stockhausen, Vorstandsvorsit-
zender der Volksbank Oberberg bei den 
Aktionsteilnehmern. Darum konnten 
einige der über 130 bestellten Thermo-
grafi en bisher noch nicht erstellt wer-
den. „Wir legen großen Wert darauf, 
dass die Aufnahmen nur bei optimalen 
Witterungsbedingungen gemacht wer-
den, um auch ein optimales Ergebnis 
zu erhalten. Wer in dieser Saison nicht 
mehr zum Zuge kommt, wird garantiert 
im Herbst einen Besuch unseres Mitar-
beiters erhalten und dann seine Aufnah-
men bekommen.“

Uwe Stranz, Bau- und Planungsdezer-
nent, fasst das Engagement des Kreises zu-
sammen: „Die energetische Gebäudesanie-
rung leistet nicht nur unter dem Aspekt 
hoher Energiekosten einen wertvollen Bei-
trag. Auch den Klimawandel durch hohen 
CO2-Ausstoß müssen wir im Auge behal-
ten. Beides bringt uns auf unserem Weg in 
eine Energieregion Oberberg ein Stück wei-
ter.“ „Wir sind in Oberberg mit zahlreichen 
kompetenten Handwerksbetrieben vertre-
ten, die den Hauseigentümern mit ihrem 
Fachwissen zur Verfügung stehen, um die 
bei der Thermografi e festgestellten Schwach-
stellen an den Immobilien zu beheben“, sagt 
der stellvertretende Hauptgeschäftsführer 
der Kreishandwerkerschaft Marcus Otto. „ 
Man könnte unser Handwerk auch „Offi zi-
eller Ausrichter der Energiewende“ nennen. 
Denn: ohne kompetentes Handwerk ist die 
Energiewende nicht zu stemmen.“ 
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Am 07. März 2012 lud die 
Kreishandwerkerschaft Bergi-
sches Land zu der Veranstal-

tung „Unternehmensnachfolge“ in 
den großen Sitzungssaal im Staffelge-
schoß ein. Die Veranstaltung wurde zu-
sammen mit der Kreissparkasse Köln 
durchgeführt und als Referentin konn-
te Frau Prof. Dr. Birgit Felden gewon-
nen werden.

Nachdem der stellvertretende 
Hauptgeschäftsführer der Kreishand-
werkerschaft Bergisches Land, Herr 
Assessor Marcus Otto und die Regio-
naldirektorin der Kreissparkasse Köln, 
Frau Marianne Brochhaus, den Abend 
eröffneten, startete Frau Prof. Dr. 
Felden mit plastischen Beispielen in ih-
ren Vortrag und verdeutlichte den über 
100 anwesenden Gästen, wie wichtig 
eine frühzeitige Vorbereitung auf eine 
Unternehmensnachfolge ist. Dabei 
wurden auch zum Teil sehr schwieri-
ge Fragestellungen angesprochen, wie 
zum Beispiel, dass gesellschaftsrecht-
liche Regelungen einer Regelung im 
Testament widersprechen können und 

Vortrag Unternehmensnachfolge

welche nachhaltigen, ungewollten Fol-
gen dies haben kann. Insgesamt wurde 
sehr deutlich, dass das Thema der Un-
ternehmensnachfolge nicht stiefmüt-
terlich behandelt werden darf. 

Nach dem Vortrag wurde bei einem 
gemütlichen Imbiss noch lange weiter 
über dieses Thema diskutiert und viele 

Anwesende besprachen mit ihren Kol-
legen oder Mitstreitern die oft gleich 
gelagerten Probleme einer Unterneh-
mensnachfolge. 

Als Fazit kann festgehalten werden, dass 
diese gelungene Veranstaltung sehr gut an-
genommen wurde und bei den Anwesen-
den zu neuen Impulsen geführt hat. 
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Impressumspflicht auch auf
Facebook-Seiten 

Das Internet ist kein rechtsfrei-
er Raum. Auch bei der Be-
nutzung von Kommunikati-

onsplattformen wie Facebook, Twitter 
und Co. für unternehmerische Zwecke 
gelten die allgemeinen Gesetze. Sofern 
Facebook-Accounts zu Marketingzwe-
cken benutzt und nicht nur rein pri-
vat genutzt werden, müssen diese daher 
eine Anbieterkennzeichnung (Impres-
sum) enthalten. Sofern dies nicht ge-
schieht, ist dies ein Verstoß und kann 
im Rahmen einer Abmahnung von 
Mitwerbern geltend gemacht werden.

Erforderlich ist es stets, dass das Im-
pressum direkt unter dem Facebook-
Account erreicht werden kann. Ein 

Besucher der Seite muss die Anbieter-
kennzeichnung leicht auffi nden können. 

Bereits mehrere Landgerichte ha-
ben diese Angaben gefordert und ge-
gen Facebook-Nutzer entschieden, die 
keine den gesetzlichen Anforderungen 

entsprechende Anbieterkennzeichnung 
verwendet hatten.

LG Aschaffenburg – Urteil vom 
19.8.2011 – Az. : 2 HK O 54/11 

LG Frankfurt/Main – Beschluss 
vom 19.10.2011 – Az. : 3-08 O 136/11
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Eignungsprüfung von
Nachunternehmern

Die Frage nach einer Schwerbehinderung 
kann im bestehenden Arbeitsverhältnis 

zulässig sein

In einem jüngst entschiedenen Fall, hat 
ein Auftraggeber Bauleistungen für ein 
Großbauvorhaben vergeben. Die Bie-

ter haben Angaben für die Umsätze in den 
letzten drei Geschäftsjahren zu machen. 
Ein Bieter setzt einen Nachunternehmer 
für Betonstahl – Verlegearbeiten ein. Die-
ser Nachunternehmer ist jedoch erst zwei 
Jahre am Markt tätig. Konsequenterweise 
wird das Angebot des Bieters ausgeschlos-
sen. Der Bieter ist der Auffassung, dass die 
Vorgabe „Ausübung des Geschäftsbetrie-
bes seit mindestens drei Jahren“ für den 
Nachunternehmer nicht gelten könne. 
Dem Auftraggeber sei es lediglich erlaubt 
zu prüfen, ob der Nachunternehmer für 

Im bestehenden Arbeitsverhältnis ist 
jedenfalls nach sechs Monaten, also 
nach dem Erwerb des Sonderkün-

digungsschutzes für behinderte Men-
schen, die Frage des Arbeitgebers nach 
der Schwerbehinderung zulässig. Das gilt 
insbesondere zur Vorbereitung von beab-
sichtigten Kündigungen. Infolge seiner 
wahrheitswidrigen Beantwortung der ihm 
rechtmäßig gestellten Frage nach seiner 
Schwerbehinderung ist es dem Kläger des-
halb im entschiedenen Fall unter dem Ge-
sichtspunkt widersprüchlichen Verhaltens 
verwehrt sich im Kündigungsschutzpro-
zess auf seine Schwerbehinderteneigen-
schaft zu berufen (BAG Urteil 16.022012 
Az.: 6 AZR 553/10).

Zur Vorbereitung von betriebsbeding-
ten Kündigungen wurden alle Arbeitneh-
mer nach Ihren Sozialdaten und nach einer 
vorhandenen Schwerbehinderung befragt. 

die auszuführenden Arbeiten im Berei-
che Verlegung von Stahlbeton geeignet ist. 
Dieser solle schließlich nur für diesen Teil 
eingesetzt werden. 

Die Vergabekammer des Bundes missbil-
ligte das Verhalten des Auftraggebers. Jedoch 
bekam dieser durch das Oberlandesgericht 
Recht. Möchte ein Bieter Leistungen durch 
einen Nachunternehmer ausführen lassen, 
tritt dieser an seine Stelle. Daher muss ein 
Nachunternehmer in fachlicher, persönli-
cher und wirtschaftlicher Hinsicht densel-
ben Eignungsanforderungen genügen wie 
der Auftragnehmer selbst. Der Umstand, 
dass der Nachunternehmer erst zwei Jah-

Der Kläger verneinte seine Schwerbehin-
derung. Daraufhin wurde er wenige Wo-
chen später gekündigt. Der Kläger erhob 
Kündigungsschutzklage und teilte erst in 
dieser Klageschrift mit, dass er schwerbe-
hindert sei. Er führte aus, dass die Kün-
digung unwirksam sei, weil das Integrati-
onsamt ihr nicht zugestimmt habe. 

Damit hatte er aber vor dem BAG kei-
nen Erfolg. Die Frage nach der Schwerbe-
hinderung im Vorfeld einer vom Arbeit-
geber beabsichtigten Kündigung stehe im 
Zusammenhang mit der Pfl ichtenbindung 
des Arbeitgebers durch die Anforderungen 
des Kündigungsschutzgesetzes, der die Be-
rücksichtigung der Schwerbehinderung bei 
der Sozialauswahl verlangt. Relevant sei sie 
außerdem für den Sonderkündigungsschutz 
nach § 85 SGB IX, wonach eine Kündigung 
der vorherigen Zustimmung des Integrati-
onsamtes bedarf. Sie soll es dem Arbeitgeber 

re am Markt tätig ist, schlägt somit als Eig-
nungsmangel auf den Bieter durch. 

Das Oberlandesgericht führt weiter aus, 
dass es nicht darauf ankommt, ob der Nach-
unternehmer für die an ihn zu übertragen-
den Teilleistungen geeignet ist. Entsprechen-
de Feststellungen darf der Auftraggeber gar 
nicht treffen. Erfüllt der Nachunternehmer 
nicht die vom Auftraggeber generell vorge-
gebenen Eignungsanforderungen, ist das 
Angebot auszuschließen.  

Oberlandesgericht Düsseldorf, 
Beschluss vom 16.11.2011 – Az. VII 

Verg 60/11  

ermöglichen, sich rechtstreu zu verhalten. 
Die Frage diskriminiere darüber hinaus be-
hinderte Arbeitnehmer nicht gegenüber sol-
chen ohne Behinderung. Auch datenschutz-
rechtliche Belange ständen der Zulässigkeit 
der Frage nicht entgegen. Demnach konnte 
sich der Arbeitnehmer nicht auf die Unwirk-
samkeit der Kündigung berufen.

Hinweis: Dieses Urteil sorgt für etwas 
mehr Rechtssicherheit, wenn betriebsbe-
dingte Kündigungen vorbereitet werden. 
In einem solchen Fall darf der Arbeitneh-
mer nicht mehr lügen und seine Schwer-
behinderung verschweigen, bzw. wenn er 
es tut, muss der Arbeitgeber nicht mehr 
mit Nachteilen rechnen. Anders liegt aber 
der Fall, wenn ohne eine ausdrückliche 
Fragestellung direkt gekündigt wird. In 
einem solchen Fall darf der Arbeitnehmer 
mit der Erklärung weiterhin warten bis zu 
dem Kündigungsschutzprozess. 
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Zulässigkeit der Angabe eines
Postfachs als Widerrufsadresse

Der Bundesgerichtshof hat An-
fang dieses Jahres folgenden 
Sachverhalt zur Entscheidung 

vorgelegt bekommen:

Der Kläger schloss mit der Rechts-
vorgängerin der Beklagten, einem 
Energieversorgungsunternehmen, 2008 
im Wege des Fernabsatzes einen Son-
dervertrag über den leitungsgebunde-
nen Bezug von Erdgas. Der Vertrag sah 
für die Dauer der bis zum 31.8.2010 
vereinbarten Laufzeit einen Festpreis 
vor und räumte dem Kläger ein Wider-
rufsrecht ein. Die Widerrufsbelehrung 
enthielt als Anschrift desjenigen, ge-
genüber dem der Widerruf zu erklären 
ist, die Postfachadresse der Rechtsvor-
gängerin der Beklagten.

Am 1.10.2009 erklärte der Kläger 
den Widerruf seiner Vertragserklärung. 
Die Beklagte akzeptierte den Widerruf 
nicht. Mit der Klage begehrt der Klä-

ger die Feststellung, dass das Vertrags-
verhältnis durch den Widerruf wirksam 
beendet worden sei. Die Klage hat in 
den Vorinstanzen keinen Erfolg gehabt.

Auch die Revision des Klägers vor 
dem Bundesgerichtshof ist ohne Er-
folg geblieben. Der zuständige Senat 
hat entschieden, dass die Angabe eines 
Postfachs als Widerrufsadresse im Fern-
absatz den zum Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses geltenden gesetzlichen Anfor-
derungen genügte.

Bei Fernabsatzgeschäften ist gem. 
§§ 312 c II, 312 d II 1 BGB, Art. 
245 EGBGB, §§ 1 IV 1 Nr. 1, I Nr. 
10 BGB-InfoV a. F. der Unternehmer 
verpflichtet, dem Verbraucher das Be-
stehen oder Nichtbestehen eines Wi-
derrufs- oder Rückgaberechts sowie die 
Bedingungen und die Einzelheiten der 
Ausübung, insb. Namen und Anschrift 
desjenigen, gegenüber dem der Wider-

ruf zu erklären ist, mitzuteilen. Die 
Angabe einer Postfachadresse als Wi-
derrufsadresse genügt, wie der Bundes-
gerichtshof vor Inkrafttreten der BGB-
InfoV bereits entschieden hat, den 
gesetzlichen Anforderungen. Daran ist 
auch nach dem Inkrafttreten der BGB-
InfoV festzuhalten. Der Verbraucher 
wird durch die Angabe einer Postfach-
adresse in gleicher Weise wie durch die 
Angabe einer Hausanschrift in die Lage 
versetzt, seine Widerrufserklärung auf 
den Postweg zu bringen. Seine „la-
dungsfähige“ Anschrift musste der Un-
ternehmer bei einem Fernabsatzvertrag 
ohnehin angeben (§ 1 I Nr. 3 BGB-In-
foV a. F.), was im zu entscheidenden 
Fall auch unstreitig geschehen war.   

Bundesgerichtshof, Urteil vom 
25.1.2012 – Az. VIII ZR 95/11
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Bundesgerichtshof folgt jetzt formell dem Europäischen Gerichtshof und entscheidet in 
letzter Instanz zugunsten der Verbraucher

Ersatz von Ein- und Ausbaukosten
bei Materialfehlern

Es geht um den bekann-
ten Fall, dass schadhaf-
te Materialien gemäß 

ihrer normalen Verwendung in 
ein Gebäude eingebaut werden. 
Dabei konnte die Schadhaftig-
keit während der Einbaupha-
se noch nicht festgestellt wer-
den. Erst im späteren Verlauf 
wird die Schadhaftigkeit des 
Materials klar und die einzig 
mögliche Schadensbeseitigung 
ist der komplette Austausch 
der schadhaften Bauprodukte. 
Konkret ging es um Bodenfl ie-
sen zu einem Einkaufswert von 
rund 1.300 Euro, die komplett 
mit Ein- und Ausbau schließ-
lich 3.300 Euro Sanierungs-
kosten nach sich zogen.

Der Bundesgerichtshof hat-
te im Jahr 2008 in einem für 
die deutsche Rechtsprechung 
abschließenden Urteil festge-
stellt, dass bei Verwendung 
schadhafter Materialien Ein- 
und Ausbaukosten nicht vom 
Verkäufer zu ersetzen sind, au-
ßer wenn den Verkäufer an der 
Schadhaftigkeit des Materials 
ein Verschulden trifft (was in 
der Praxis praktisch nie beweis-
bar wäre).

Für den Bereich des Ver-
brauchsgüterkaufs, also dem 
Kauf von Baumaterial durch 
einen (privaten) Verbraucher, 
hatte der Bundesgerichtshof 
allerdings Zweifel, ob diese –

seine eigene – Rechtsprechung 
mit den Grundsätzen der Eu-
ropäischen Richtlinie für den 
Verbraucherschutz bei Ver-
brauchsgüterkauf und Garanti-
en für Verbrauchsgüter, verein-
bar ist. Demzufolge legte der 
BGH dem EuGH diese Frage-
stellung zur Entscheidung vor.

Der Europäische Gerichts-
hof urteilte im Sommer 2011, 
dass im Falle von schadhaft 
eingebautem Baumaterial auch 
die Ein- und Ausbaukosten 
vom Verkäufer bezahlt wer-
den müssen, wenn dies die 
einzige Möglichkeit sei, das 
Gewerk in einen vertragsmä-
ßig einwandfreien Zustand zu 
versetzen. Dem ist jetzt der 
Bundesgerichtshof mit Urteil 
vom 21.12.2011 (Az. VIII ZR 
70/08) gefolgt. Zur Begrün-
dung wird angeführt, dass die 
Europäische Richtlinie ersicht-
lich einen besonders hohen 
Verbraucherschutz installieren 
wollte. Diesem Ziel würde es 
zuwiderlaufen, wenn der völlig 
unschuldige Käufer (Verbrau-
cher), der ein nicht erkennbar 
schadhaftes Material einbaut, 
letztlich schutzlos gestellt wür-
de, wenn die Ein- und Aus-
baukosten nicht vom Verkäu-
fer zu tragen sind. In diesem 
Fall würde die gesetzlich fest-
geschriebene Nachbesserung 
bzw. Ersatzlieferung für ihn zu 
zusätzlichen fi nanziellen Las-
ten führen, die er nicht hät-
te tragen müssen, wenn der 
Verkäufer den Kaufvertrag 

ordnungsgemäß erfüllt hät-
te. Wenn dieser nämlich von 
vornherein ein vertragsgemä-
ßes Verbrauchsgut geliefert 
hätte, hätte der Verbraucher 
die Einbaukosten nur einmal 
getragen und hätte keine Kos-
ten für den Ausbau des man-
gelhaften Verbrauchsguts tra-
gen müssen.

Des Weiteren ließe sich 
dieser hohe Verbraucher-
schutz am Willen des Gesetz-
gebers ablesen, der die Nach-
besserung als einen Vorgang 
fi xierte, der „ohne erhebliche 
Unannehmlichkeiten für den 
Verbraucher“ vonstatten ge-
hen müsse. Dies könne nur 
dann gewährleistet sein, wenn 
die Ein- und Ausbaukosten 
vom Materialverkäufer über-
nommen werden, da der Ver-
braucher ansonsten immer 
einen fi nanziellen Nachteil er-
leiden müsse. Schließlich sei 
es der Verkäufer, der, wenn 
auch ohne Verschulden, eine 
vertragswidrige Leistung er-
bracht hätte. Der Käufer hin-
gegen hätte sich völlig korrekt 
verhalten, indem er den ver-
einbarten Kaufpreis komplett 
bezahlt hat.

Hinweis für die Praxis: Diese 
Rechtsprechung gilt ausdrück-
lich nur für den Bereich des Ver-
brauchsgüterkaufs, also in dem 
Fall, wenn ein Verbraucher selbst 
Baumaterialien kauft und selbst 
oder von einem Dritten (Hand-
werker) einbauen lässt.            
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Schulungspflicht für LKW-fahrende
Beschäftigte

In jüngster Zeit werden verschiede-
ne Handwerksbetriebe vermehrt von 
Schulungseinrichtungen mit der Be-

hauptung kontaktiert, aufgrund des Be-
rufskraftfahrerqualifikationsgesetzes 
(BKrFQG) bestünde eine generelle gesetz-
liche Schulungspfl icht für LKW-fahrende 
Beschäftigte in Handwerksbetrieben.

Das Gesetz sieht vor, dass Fahrer, die 
Güterkraft- oder Personenverkehr auf öf-
fentlichen Straßen durchführen, zukünf-
tig eine besondere Qualifi zierung nach-
weisen müssen, um in diesen Bereichen 
entweder als Unternehmer, selbstständige 
Kraftfahrer oder als abhängig beschäftig-
ter Fahrer tätig sein zu dürfen. Betroffen 
davon sind Fahrerinnen und Fahrer von 
Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen 
Gesamtgewicht von über 3,5 Tonnen im 
Güterverkehr sowie von Fahrzeugen mit 
mehr als 8 Fahrgastplätzen im Personen-
verkehr. Dies gilt für den gewerblichen 
Straßengüter- und Straßenpersonenver-
kehr ebenso wie für den Werksverkehr. 
Jede Fahrt, die nicht privat durchgeführt 

wird, gilt im Sinne des BKrFQG dabei 
als gewerbliche Fahrt.

Ausnahmeregelung für Handwerker
Grundsätzlich wäre eine große Zahl der 
eingesetzten Fahrer von Fahrzeugen mit 
mehr als 3,5 Tonnen zulässigem Gesamt-
gewicht oder mehr als 8 Fahrgastplätzen 
zunächst einmal betroffen. Das BKrFQG 
formuliert in § 1 Abs. 2 Nr. 5 jedoch eine 
Ausnahmeregelung für Handwerker. Die-
se Regelung kann in Anspruch genommen 
werden, wenn bei einer Fahrt folgende 
zwei Bedingungen erfüllt sind:

Mit dem Fahrzeug wird ausschließlich 
Material oder Ausrüstung transportiert, das 
der Fahrer für die Ausübung seines Berufs 
verwendet und das Führen des Fahrzeugs ist 
nicht die Hauptbeschäftigung des Fahrers.

Für die Praxis heißt das: Ein Beschäf-
tigter, der mit einem über 3,5 Tonnen 
schweren Fahrzeug zur Baustelle fährt 
und das geladene Material nicht nur ab-
lädt, sondern mit seinen Kollegen auch 

verbaut, wird von der Ausnahmeregelung 
des BKrFQG erfasst. Kann die Ausnah-
meregelung angewendet werden, muss der 
Fahrer weder eine so genannte Grundqua-
lifi kation noch eine Weiterbildung nach-
weisen. Dies gilt auch, wenn der Beschäf-
tigte den Führerschein erst in Zukunft 
erwerben möchte.

Wann greift die
Ausnahmeregelung nicht?
Fährt ein Mitarbeiter das Baustellenma-
terial beispielsweise im Speditionsbetrieb 
aus und wird somit die Fahrtätigkeit zur 
Haupttätigkeit, greift allerdings die Hand-
werkerausnahme nicht und es besteht 
Schulungspfl icht. Die Frist zur Weiterbil-
dung endet 2014 und ist von den betrof-
fenen Fahrern zu beachten. Experten be-
fürchten einen großen Schulungsengpass 
und empfehlen eine zeitnahe Ausbildung 
der schulungspfl ichtigen Fahrer. Wenn in 
Ihrem Unternehmen Bedarf für eine sol-
che Schulung besteht, bitten wir um Mit-
teilung an die Geschäftsstelle der Kreis-
handwerkerschaft.  
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Neues Vergabe- und
Tariftreuegesetz in NRW

Ende Dezember 2011 hat der Land-
tag NRW mit den Stimmen der 
Fraktionen von SPD, Bündnis 90/

Die Grünen und DER LINKEN das Ge-
setz über die Sicherung von Tariftreue und 
Sozialstandards sowie fairen Wettbewerb 
bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (Ta-
riftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen – TVgG-NRW) beschlossen, 
trotz vehementer Kritik am Gesetzentwurf 
aus den Reihen des Handwerks und der 
Bauwirtschaft.

Die Fraktionen von CDU und FDP 
stimmten erwartungsgemäß gegen den 
Gesetzentwurf.

Die wichtigsten Eckpunkte des Geset-
zes im Überblick:
» Öffentliche Aufträge in NRW dürfen 

nur noch an Unternehmen vergeben 
werden, die ihren Beschäftigten min-
destens einen Stundenlohn in Höhe 
von 8,62 € zahlen. Dieser vergabespe-
zifi sche NRW-Mindestlohn wird jähr-
lich durch das Arbeitsministerium auf 
Empfehlung eines beratenden Aus-
schusses mit je fünf Vertretern der Spit-
zenorganisationen der Arbeitgeber und 
der Arbeitnehmer überprüft und ange-
passt werden.

» In den Branchen, in denen das Arbeit-
nehmerentsendegesetz greift, müssen 
die für allgemeinverbindlich erklärten 
Tarifverträge eingehalten werden. Im 
Maler- und Lackiererhandwerk sind 
demnach die branchenspezifi schen 
Mindestlöhne vorrangig zu beachten.

» Auftragnehmer von öffentlichen Auf-
trägen müssen sich zur Einhaltung des 
„Equal Pay“-Prinzips für Zeitarbeit-
nehmer verpfl ichten. Das bedeutet, 
dass Leiharbeitnehmer zu entlohnen 
sind wie vergleichbare festangestellte 
Mitarbeiter.

» Die Regelungen des Gesetzes gelten ab 
einer Auftragssumme ohne Umsatz-
steuer von 20.000 € (Schwellenwert).

» Die Vorgaben gelten während ein Un-
ternehmen für Land oder Kommunen 
arbeitet und dabei alleine für die für 
diesen Auftrag eingesetzten Mitarbei-
ter.

» Der Auftragnehmer haftet in Bezug auf 
die Einhaltung der Regelungen des Ta-
riftreuegesetzes auch für Tochterunter-
nehmen, Nachunternehmer- und Ent-
leihbetriebe.

» In die Vergabeentscheidung sollen zu-
künftig auch vergabefremde Kriterien 
einbezogen werden (z.B.):

 - umweltbewusstes und energieeffi zien-
tes Verhalten bzw. umweltverträgliche 
Beschaffung

 - Vergabe nur an Unternehmen, die 
sich verpfl ichten, Maßnahmen zur 
Frauenförderung und Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf durchzufüh-
ren (gilt ab 20 Beschäftigten und einer 
Auftragssumme in Höhe von 50.000 
€, bei Bauleistungen ab 150.000 €).

» Zudem sind umfangreiche Erklärungs- 
und Nachweispfl ichten für die Unter-
nehmen vorgesehen. Die nach dem 
Gesetz vorzulegenden Nachweise und 
Erklärungen sollen auch im Wege der 
Präqualifi kation erbracht werden kön-
nen. Die Präqualifi kationsnachwei-
se dürfen dabei nicht älter als ein Jahr 
sein.

» Neben allgemeinen Prüfungsrechten 
für die öffentlichen Auftraggeber soll 
das Wirtschaftsministerium als Prüf-
behörde für die Kontrolle der Einhal-
tung der Pfl ichten der Auftragnehmer 
zuständig sein.

» Bei Verstößen gegen die Vorschriften 
des Gesetzes drohen die fristlose Kün-
digung des Vertragsverhältnisses sowie 
eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 % 
des Auftragswertes, bei wiederholten 
Verstößen von bis zu 5 %. Darüber hi-
naus sind Bußgelder von bis zu 50.000 
€ sowie der Ausschluss von öffentli-
chen Aufträgen in NRW von bis zu 3 
Jahren vorgesehen.

Das Gesetz tritt zum 1. Mai 2012 in 
Kraft.

Die Vorgängerregierung unter Minis-
terpräsident Rüttgers hatte eine vergleich-
bare Regelung zurückgezogen. Begrün-
dung: zu bürokratisch, Kontrolldefi zite, 
Überforderung der Verwaltung in den 
Vergabeämtern.

Das neue Gesetz dehnt die an die Bie-
ter gerichteten Anforderungen noch wei-
ter aus. Zugleich steht zu befürchten, dass 
der gängigen Vergabepraxis (der Billigs-
te bekommt den Auftrag) nicht wirklich 
Einhalt geboten wird. 
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Erfolg bei der Landesmeisterschaft der
Friseure NRW am 26. Februar 2012 in Herne

Wiederum haben Akteure aus 
der Friseurinnung Bergisches 
Land bei einer Landesmeis-

terschaft gut abgeschnitten:

Im Wettbewerb – Lehrlingswettbe-
werb Kosmetik – Erreichte Teilneh-
merin Laura Costa, 2. Ausbildungsjahr, 
aus dem Salon Mario Rosario Frau Alba-
nese, Leverkusen, Platz 5 von allen Teil-
nehmern. 

Landesmeisterschaft Junioren beste-
hend aus den Kategorien Herrenhaar-
schnitt mit Styling und Hochsteckfrisur 
beides am Medium.

Der Auszubildende (1. Lehrjahr) Ro-
bin Witte aus dem Salon Milan in Hü-
ckeswagen setzte sich gegen seine Konkur-
renz (bereits ausgelernte Gesellen) durch 
und erreichte Platz 3 und damit die Bron-
ze-Medaille. 

Im Sonderwettbewerb Damenfach 
Kreative Phantasiefrisur am Modell nahm 
auch Robin Witte aus Hückeswagen teil 
und erreichte mit seiner Frisur den 1. 

Platz und damit Gold und einen Pokal für 
„Salon Milan“.

Die Trainer Rüdiger Stroh im Herren-
fach, Milan Kranjcec im Damenfach und 
Dirk Kiel in der Kosmetik sind sehr stolz 
auf diese jungen Akteure.  
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Der Arbeitgeber kann den Ver-
dacht, ein Angestellter habe 
Geldbeträge aus dem Kassen-

schalterbereich entwendet, nicht im Wege 
einer Negativauslese damit begründen, 
Differenzen seien auffallend oft während 
der Anwesenheit des Angestellten aufge-
treten und andere Schalterangestellte hät-

ten glaubhaft bekundet, kein Geld verun-
treut zu haben. Dieses Urteil zeigt noch 
einmal die Problematiken bei Verdachts-
kündigungen auf. Sobald mehrere Ar-
beitnehmer für die Handlung in Betracht 
kommen und keine weiteren objektiven 
Anhaltspunkte auf einen bestimmten Ar-
beitnehmer hinweisen, darf der Arbeitge-

ber sich nicht einfach einen Arbeitnehmer 
aussuchen, den er kündigen möchte. Da-
her ist es sehr wichtig weitere Beweise für 
die Schuld des verdächtigen Arbeitneh-
mers zu fi nden. 

LAG Köln, Urteil vom 9.11.2011 - 9 
Sa 680/11

Keine Verdachtskündigung
aufgrund Negativauslese
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Ausbildungsmesse in Leichlingen

In dem Gebäude des Gymnasiums 
Leichlingen fand am 14.02.2012 die 
8. Ausbildungsmesse Leichlingen statt. 

Organisiert wurde diese Veranstaltung von 
der Stadtentwicklung Leichlingen GmbH 
(SEL). An dieser Messe nahmen knapp 30 
Aussteller teil, unteranderem überregiona-
le Unternehmen wie die Volksbank Rhein-
Wupper oder die Currenta GmbH & Co. 
OHG, aber auch regionale Betriebe wie 
die Bäckerei Willeke und der Malermeister 
Ludwig Blocksiepen. Da nur wenige Hand-
werksbetriebe die Möglichkeit hatten in der 
Zeit von 8 bis 15 Uhr ihr Handwerk zu prä-
sentieren, war die Kreishandwerkerschaft 
mit einem Informationsstand zu den ver-
schiedenen Ausbildungsberufen im Hand-
werk vertreten. So konnte den knapp 600 
Schülerinnen und Schülern der Hauptschu-
le, der Realschule und des Gymnasiums die 

große Vielfalt der handwerklichen Beru-
fe vorgestellt werden. In Einzelgesprächen 
konnten den Schülerinnen und Schülern 
die Vorteile einer handwerklichen Ausbil-
dung und die damit verbunden Zukunfts-
perspektiven erläutert werden.

Dies war eine weitere Ausbildungsmesse 
im Jahr 2012, an der die Kreishandwerker-
schaft als Vertretung der Handwerksbetrie-
be teilgenommen hat. Weitere Ausbildungs-
börsen und -messen sind in unserer Region 
für dieses Jahr geplant und werden zu In-
formations- und Werbezwecken durch die 
Kreishandwerkerschaft wahrgenommen. 
Von den Veranstaltern wird es jedoch be-
grüßt, wenn sich Handwerksbetriebe direkt 
beteiligen, um ihren Beruf und ihr Unter-
nehmen vorzustellen. Auch werden regelmä-
ßig Handwerker gesucht, die einen kurzen 

Vortrag zu ihrem Betrieb und ihrem Wer-
degang sowie dem täglichen Arbeitsablauf 
halten wollen. Die Ausbildungsmessen sind 
für die Betriebe eine gute Möglichkeit jun-
ge Menschen für den Handwerksberuf zu 
begeistern und so neue Auszubildende zu 
fi nden, aber natürlich auch, um ihren Be-
trieb in der Region bekannter zu machen. 
Eine solche Ausbildungsmesse kann daher 
sowohl für die Ausbildungsplatzsuchenden, 
aber auch für die Betriebe einen „Gewinn“ 
darstellen. Betriebe, die an solchen Ausbil-
dungsmessen oder an einer Vortragstätigkeit 
Interesse haben, können sich gerne an Herrn 
Assessor Ruhl (02202 / 9359-32; ruhl@
handwerk-direkt.de) wenden. Dort können 
Sie Informationen über die uns bekannten 
Ausbildungsmessen in der Region und wei-
tere Informationen zu den dortigen Beteili-
gungsmöglichkeiten erhalten.  



Für jeden Auftrag das richtige

Fahrzeug........... 
.... ALS TAGGESZULASSUNG.....

ALLE MIT EURO 5

ABGASNORM!

 Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

FORD KA CONCEPT FORD FOCUS TREND FORD TRANSIT CITY LIGHT

Antiblockier-Bremssystem ABS, IPS Intelligent

Protection System, Servolenkung elektro-

mechanisch, Bordcomputer

Audio-System CD mit USB-Schnittstelle,

Außenspiegel, beheizbar, Fahrersitz mit

einstellbarer Lendenwirbelstütze, Fensterheber

hinten, elektrisch, mit Gesamtschließungsfunktion

Beifahrerdoppelsitz, Trennwand, Fenster vorn

elektrisch, Zentralverriegelung

Bei uns für Bei uns für Bei uns für

€ 6.990,–1 € 13.490,–1 € 14.990,–1

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach RL 80/1268/EWG oder VO (EC) 715/2007): Ford Ka: 6,3 (innerorts), 4,4 (außerorts), 5,1 (kombiniert); CO2-Emissionen: 119 g/km (kombiniert). Ford Focus: 8,0 (innerorts), 4,7 (außerorts), 5,9 (kombiniert); CO2-Emissionen: 136 g/km (kombiniert).
Ford Transit Kastenwagen: 9,3 (innerorts), 7,4 (außerorts), 8,1 (kombiniert); CO2-Emissionen: 214 g/km (kombiniert).

1 Ein Angebot für Gewerbetreibende, zzgl.  Mehrwertsteuer.
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Kein Nacherfüllungsrecht bei
verursachtem Gebäudeschaden

Der Auftraggeber ist Eigentü-
mer eines Alten- und Pfle-
geheims, in dem es in den 

Bädern zu einem Wasserschaden ge-
kommen ist. Der Auftraggeber beauf-
tragt daher den Auftragnehmer mit 
Trocknungsarbeiten. Der Fußboden-
aufbau besteht in einem schwimmen-
den Estrich auf Betonboden. Zwischen 
dem Fußboden und den aufgehenden 
Wänden ist eine Abdichtungsfolie ein-
gebracht. Diese Abdichtungsfolie zer-
stört der Auftragnehmer bei seinen Ar-
beiten, indem er die Fugen zwischen 
Fußboden und aufgehenden Wänden 
durchtrennt. Nach den Feststellungen 
des (gerichtlichen) Sachverständigen 
wäre es auch möglich gewesen, eine 
zerstörungsfreie Trocknungsmethode 

zu wählen, indem bestimmte Löcher in 
die Fliesen gebohrt werden. Der Auf-
traggeber lässt die Schäden beseitigen 
und zieht die Kosten vom Werklohn-
anspruch des Auftragnehmers ab. Die-
ser wendet ein, dass der Auftraggeber 
ihm zuvor die Gelegenheit hätte geben 
müssen, die Mängel zu beseitigen. Eine 
Ersatzvornahme ohne Fristsetzung zur 
Mängelbeseitigung sei nicht zulässig, 
so dass der Auftraggeber die Kosten 
hierfür nicht verlangen könne. 

Der Bundesgerichthof gab dem Auf-
traggeber Recht. Mit seiner Argumen-
tation dringt der Auftragnehmer nicht 
durch, denn der Schaden, den der Auf-
traggeber erlitten hat, kann durch eine 
Nacherfüllung nicht mehr beseitigt 

werden. Die Pflichtverletzung des Auf-
tragnehmers besteht in der Wahl einer 
die Bausubstanz mehr als erforderlich 
schädigenden Art und Weise der Aus-
führung der Arbeiten. Diese kann nicht 
dadurch ungeschehen gemacht werden, 
dass eine ordnungsgemäße Trocknungs-
leistung „nachgeholt wird“. Der Zweck 
einer Fristsetzung zur Mängelbeseiti-
gung, das Werk in einen vertragsgemä-
ßen Zustand versetzen zu können, war 
damit nicht mehr zu erreichen. Des-
halb durfte der Auftraggeber die Schä-
den sogleich selbst beseitigen und vom 
Auftragnehmer Ersatz der Kosten ver-
langen.  

Bundesgerichtshof, Urteil vom 
8.12.2011 – VII ZR 198/10     
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Ein Mitarbeiter darf entlassen 
werden, wenn er nach einer 
Krankmeldung trotz Abmah-

nung kein ärztliches Attest vorlegt. 
(LAG Rheinland-Pfalz, Urteil v. 
19.1.2012, 10 Sa 593/11).

Im Arbeitsvertrag eines Arbeitnehmers 
hieß es, dass eine Erkrankung schon ab 
dem ersten Krankheitstag durch eine ärzt-
liche Bescheinigung nachzuweisen sei. Er 
kam dem nicht nach und reagierte zu-
nächst auch nicht auf eine entsprechende 
Abmahnung. Daraufhin kündigte ihm 
der Arbeitgeber fristlos. 

Das Gericht bestätigte die Recht-
mäßigkeit der Kündigung. Die Richter 
betonten, die Klausel im Arbeitsvertrag 

sei gültig, denn ein Arbeitgeber müsse 
keine 3 Tage abwarten, bis er ein ärztli-
ches Attest verlange. Da der Arbeitneh-
mer auch auf eine entsprechende Ab-
mahnung nur verspätet reagiert habe, 
sei das Verhalten ein grober Verstoß ge-
gen seine vertraglichen Pflichten. Da-
her sei dem Arbeitgeber eine Weiterbe-
schäftigung nicht zumutbar.

Hinweis: Dieses Urteil gibt noch ein-
mal Anlass um auf die Melde- und 
Nachweispflichten von Arbeitnehmern 
im Falle von Krankheit einzugehen.

Zunächst einmal hat ein Arbeitneh-
mer eine Meldepflicht. Dies bedeutet er 
muss sich so schnell wie möglich beim 
Arbeitgeber melden und ihm mitteilen, 

dass er nicht zur 
Arbeit erscheinen 
kann, da er krank 
ist. Er muss da-
bei die voraus-
sichtliche Dau-
er der Krankheit 
angeben. Diese 
Meldung muss 
generell dann er-
folgen wenn für 
den Arbeitneh-
mer Arbeitsbe-

ginn wäre. Wenn die Krankheit länger 
als drei Tage dauert, dann muss spätes-
tens am vierten Tag ein Krankenschein 
beim Arbeitgeber eingehen, da andern-
falls gegen die Nachweispflicht versto-
ßen wird.

Die gleichen Anforderungen sind 
dabei an den Arbeitnehmer im Falle ei-
ner Verlängerung der Krankschreibung 
zu stellen. Dies bedeutet der Arbeit-
nehmer muss sich spätestens am Folge-
tag der ersten Bescheinigung zum Ar-
beitgeber Kontakt aufnehmen und sich 
weiter krank melden. Des Weiteren ist 
er natürlich auch verpflichtet die ärzt-
liche Folgebescheinigung einzureichen.

Häufi g wird von Arbeitnehmern und 
Arbeitgebern diese Melde- und Nach-
weispfl icht jedoch nur während des Ent-
geltfortzahlungszeitraums von 6 Wochen 
praktiziert. Dies ist jedoch nicht zutref-
fend. Als Arbeitgeber habe ich auch nach 
Ablauf der 6 Wochen einen Anspruch auf 
eine weitere Durchführung der o.g. Mel-
de- und Nachweispfl ichten. Denn auch 
nach dem Ende der Entgeltfortzahlung 
muss es dem Arbeitgeber möglich sein den 
möglichen Einsatz des erkrankten Arbeit-
nehmers zu planen, oder eventuell eine 
Ersatzkraft einzustellen. 

Trotz Abmahnung kein Attest
vorgelegt - zu Recht gekündigt





Ihre Partner fürIhre Partner für
Sanitär – Heizung – KlimaSanitär – Heizung – Klima FORUM 1/2012

28 Namen + NachrichtenRecht + Ausbildung

Seit einigen Jahren werden 
Patienten auch verstärkt 
sogenannte Individuelle 

Gesundheitsleistungen (IGeL-
Leistungen) angeboten  - ein 
neues Internetportal der gesetz-
lichen Krankenkassen hilft Pa-
tienten beim Durchblick durch 
den Angebotsdschungel.

Dahinter verbergen sich 
ärztliche Leistungen, die nicht 
zum Leistungskatalog der ge-
setzlichen Krankenkassen ge-
hören und die deshalb vom 
Patienten selber bezahlt wer-
den müssen. „Dies führt dazu, 
dass sich immer wieder Patien-
ten hier aus dem Kreis bei uns 
melden, die verunsichert sind, 
ob sie diese Leistungen in An-
spruch nehmen sollen oder 
nicht“, so Regionalgeschäfts-
führer Rainer Wallenfang von 
der IKK classic. „Sicherlich gibt 
es die eine oder andere IGeL-
Leistung, über die man nach-
denken kann, bei vielen an-
deren IGeL-Leistungen ist der 
Nutzen allerdings sehr umstrit-
ten und man sollte grundsätz-
lich etwas skeptisch bei diesen 
Angeboten sein, da medizi-
nisch notwendige Leistungen 

prinzipiell von den gesetzlichen 
Krankenkassen übernommen 
werden“.

Hilfestellung bei der Ent-
scheidung bietet das neue In-
ternet-Portal der gesetzlichen 
Krankenkassen www.igel-mo-
nitor.de. Für die Bewertungen 
des IGeL-Monitors recher-
chiert ein aus Medizinern und 
anderen Experten bestehendes 
Team in medizinischen Da-
tenbanken, trägt die Informa-
tionen nach wissenschaftlichen 
Gesichtspunkten zusammen 
und wertet sie systematisch aus. 
Um den Versicherten bei der 
eigentlichen Entscheidungsfi n-
dung für oder gegen eine IGeL-
Leistung zu unterstützen, wägt 
das Team Nutzen und Schaden 
gegeneinander ab und fasst das 
Ergebnis für jedermann nach-
vollziehbar und verständlich in 
einem Gesamtfazit zusammen. 
„Bei diesem Angebot stehen 
also medizinische Informatio-
nen im Mittelpunkt und diese 
werden sich sicherlich mit seri-
ös begründeten Empfehlungen 
von Ärzten decken“ so Rainer 
Wallenfang von der IKK clas-
sic.                                       

Mehr Durchblick bei 
IGeL-Leistungen
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Verdachtskündigung 
wegen Entwendung

geringwertiger Sachen 
durch Filialleiter möglich

Das LArbG Berlin-
Brandenburg hat 
entschieden, dass die 

außerordentliche Kündigung 
eines Filialleiters in einem Ein-
zelhandelsunternehmen wegen 
Entwendung geringwertiger 
Sachen durch diesen rechts-
wirksam ist. 

Der Filialleiter war seit 
knapp 21 Jahren bei dem 
Einzelhandelsunternehmen 
tätig. Er nahm an einem Tag 
einen Beutel Streusand aus 
der Filiale mit, ohne ihn zu 
bezahlen; zwei Tage später 
wurde der Kläger beim Ver-
lassen der Filiale mit unbe-
zahlten Waren im Wert von 
12,02 Euro angetroffen.

 Das Einzelhandelsunter-
nehmen kündigte das Ar-
beitsverhältnis daraufhin 
fristlos, ohne zuvor eine Ab-
mahnung auszusprechen. 

Nach Auffassung des Lan-
desarbeitsgerichts besteht der 
dringende Verdacht, dass sich 
der Filialleiter in zwei Fällen 
widerrechtlich Sachen im Ei-
gentum der Arbeitgeberin 
aneignen wollte. 

Mit diesem Verhalten 
habe der Filialleiter das wäh-
rend seiner langjährigen Tä-
tigkeit aufgebaute Vertrauen 
in seine Rechtschaffenheit 
endgültig zerstört. Es kön-

ne der Arbeitgeberin deshalb 
nicht zugemutet werden, das 
Arbeitsverhältnis auch nur 
bis zum Ablauf der ordentli-
chen Kündigungsfrist fortzu-
setzen, zumal der Filialleiter 
einen für den Verdacht we-
sentlichen Umstand zunächst 
in Abrede gestellt habe. 

Dass es sich um Sachen 
von geringem Wert gehandelt 
habe, sei ohne Bedeutung.

Hinweis: Dieses Urteil ist 
eine zutreffende Entschei-
dung und rückt die Unsei-
cherheiten, die durch die 
„Emme ly“ -Ent s che idung 
entstanden sind, wieder et-
was weiter zu Recht. Im Fal-
le von „Emmely“ ging es 
um den Verdacht gegen eine 
Kassiererin Pfandbonds von 
Kunden unterschlagen zu ha-
ben. Diese Kündigung wurde 
unteranderem mit der langen 
Betriebszugehörigkeit be-
gründet. 

Im vorliegenden Fall bestand 
ebenfalls eine lange Betriebszu-
gehörigkeit, aber aufgrund der 
besonderen Vertrauensstellung 
war dies im vorliegenden Fall 
nicht von Bedeutung. 

Außerdem wurde noch 
einmal klargestellt, dass auch 
der Diebstahl von geringwer-
tigen Sachen eine Kündigung 
rechtfertigen kann.            
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Die Elektrorinnung sprach ihre 
Auszubildenden am 01.März 
2012 in Lindlar, im Haus 

Burger, los. Insgesamt 70 Prüflinge und 
ihre Angehörigen, sowie verschiedene 
Ehrengäste, konnte der Obermeister, 
Herr Lothar Neuhalfen, herzlich im 
Namen der Innung begrüßen. 

Als weiterer Redner sprach Herr Ja-
kob Hungenberg vom Berufskolleg Le-
verkusen. Mit einem aufrichtigen Ap-
pell erinnerte er die Prüflinge noch 
einmal an die gewissenhafte Ausübung 
ihres hochverantwortungsvollen Elekt-
roberufs. 

Nach den lobenden und aufmun-
ternden Reden wurden den Prüfl ingen 
die Gesellenbriefe feierlich überreicht. 
Besonders hervorzuheben sind die Leis-
tungen der beiden Auszubildenden Ma-

thias Probst, Ausbildungsbetrieb Bern-
hard Schmitz in Leverkusen und Leroy 
Ewert, Ausbildungsbetrieb Elektrotech-
nik Berkenberg in Wermelskirchen, die 
die Gesellenprüfung mit der seltenen 
Note „sehr gut“ abgelegt hatten. 

Acht weitere Prüflinge bestanden 
die Prüfung außerdem mit der Note 
„gut“. Dies waren: Tobias Färber, Aus-
bildungsbetrieb Ausbildungsinitiative 
Rheinland in Leverkusen; Jens Gersin-
ske, Ausbildungsbetrieb Erich Fischer 
und Sohn Elektro-Installation GmbH 
in Overath; Thomas Müller, Ausbil-
dungsbetrieb SAG GmbH in Wald-
bröl; Christian Rehm, Ausbildungs-
betrieb Michael Jakobs in Leverkusen; 
Raimund Richershagen, Ausbildungs-
betrieb Landwehr GmbH in Bergisch 
Gladbach; Markus Schnitzler, Ausbil-
dungsbetrieb Peter Harens Elektroanla-

Lossprechungsfeier
der Elektroinnung

gen GmbH in Bergisch Gladbach; Da-
niel Weber, Ausbildungsbetrieb  Nenad 
Heim in Waldbröl; Niklas Weschen-
bach, Ausbildungsbetrieb Berthold Vo-
gel Elektrotechnik in Morsbach. 

Im Anschluss an die offizielle Veran-
staltung fanden in angenehmer Atmo-
sphäre noch Gespräche zwischen den 
ehemaligen Auszubildenden und den 
Ausbildern statt. 

Insgesamt war es eine schöne Veran-
staltung, die einen würdigen Abschluss 
der Ausbildungszeit darstellte. 

Auch wir gratulieren den Auszu-
bildenden zur bestandenen Prüfung 
und wünschen ihnen auf ihrem wei-
teren beruflichen und privaten Weg 
viel Erfolg!  
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In festlicher Atmosphäre fand am 
24.2.2012 die Lossprechungsfeier der 
Kraftfahrzeuginnung im Bayer Kasi-

no in Leverkusen statt. Der Obermeister 
Reiner Irlenbusch begrüßte die Prüfl in-
ge, Ausbilder und die Ehrengäste in sei-
ner Eröffnungsrede. Im weiteren Verlauf 
der Feier gratulierte auch der Kreishand-
werksmeister Herr Bert Emundts den 
Prüfl ingen zu der bestandenen Gesellen-
prüfung.

In den Reden wurden die Leistungen 
der Prüflinge gelobt und der Wert ei-
ner guten handwerklichen Ausbildung 
hervorgehoben. Insgesamt wurden 158 
frischgebackene Kraftfahrzeugservice-
mechaniker und Kraftfahrzeugmecha-
troniker freigesprochen. Im Anschluss 
an die Reden wurden den Prüflingen 
der Gesellenbrief, bzw. das Abschluss-
zeugnis überreicht. Besonders geehrt 
wurden die Prüflinge mit besonders 
guten Leistungen, diese erhielten als 
besondere Auszeichnung ein Buchge-

schenk. Zu diesen Auszubildenden ge-
hörten:

» Marius Wilhelm, Ausbildungsbetrieb: 
Motoren AG Feuer, Overath

» Tim Becher, Ausbildungsbetrieb: E. Zie-
lenbach GmbH & Co. KG, Morsbach

» Hendrik Bender, Ausbildungsbetrieb: 
Autohaus Heitmeyer GmbH & Co. 
KG, Lindlar

» Matthias Bergmann, Ausbildungsbe-
trieb: Autohaus Hillenberg GmbH, 
Bergisch Gladbach

» Tim Hauschild, Ausbildungsbetrieb: 
Audi Zentrum Leverkusen, Leverkusen

» Sascha Jackes, Ausbildungsbetrieb: Au-
tohaus Bergneustadt Ley, Bergneustadt

» Stephan Klatt, Ausbildungsbetrieb: 
Thomas Hoenisch, Bergneustadt

» Christopher Klippel, Ausbildungsbe-
trieb: Börsch GmbH & Co. KG, En-
gelskirchen

» Alexander Kudrass, Ausbildungsbe-
trieb: Autohaus Hillenberg GmbH, 
Bergisch Gladbach

Lossprechungsfeier
der Kraftfahrzeuginnung

» Andreas Rüßmann, Ausbildungsbe-
trieb: Autopark Ehreshoven GmbH & 
Co. KG, Engelskirchen

» Erwin Szombat, Ausbildungsbetrieb: 
Maik Siegert, Gummersbach

» Sebastian Weber, Ausbildungsbetrieb: 
Willi Müller GmbH, Bergisch Glad-
bach

» Christian Brubacher, Ausbildungsbe-
trieb: Markus Ruhnau, Leverkusen

» Maximilian Evertz, Ausbildungsbe-
trieb: Kammann Automobile GmbH, 
Leverkusen

» Steffen Klaassen, Ausbildungsbetrieb: 
Willi Brand GmbH & Co. KG, Gum-
mersbach

» Manuel Rolland, Ausbildungsbetrieb: 
Andreas Rolland, Morsbach

» Andreas Schartenberg, Ausbildungs-
betrieb: Autohaus Kaltenbach GmbH, 
Bergisch Gladbach

» Dominik Schmitz, Ausbildungsbe-
trieb: Willi Brand GmbH & Co. KG, 
Gummersbach 

» Jan Vogel, Ausbildungsbetrieb: Auto-
haus Amelung GmbH, Waldbröl

» Manuel Walter, Ausbildungsbetrieb: 
Hoppmann Autohaus GmbH, Gum-
mersbach

» Christopher Härich, Ausbildungsbe-
trieb: Autohaus Schäfer GmbH, Lever-
kusen

» Luke Jünger, Ausbildungsbetrieb: Ra-
decki GmbH, Bergisch Gladbach

Im Anschluss an die Verleihung der 
Zeugnisse und den Ehrungen fand dann 
noch ein gemütliches Zusammensein 
statt, welches so gut angenommen wurde, 
dass die Veranstaltung erst gegen 23 Uhr 
endete. 

An dieser Stelle sei noch einmal allen 
Helfern gedankt und den Prüfl ingen 
zur bestandenen Ausbildung herzlich 
gratuliert.  
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Am 24. Februar 2012 fand in den 
Räumlichkeiten der Vorburg des 
Schlosses Ehreshoven die Losspre-

chung von 47 Lehrlingen der Innung für Me-
talltechnik statt. Die gut besuchte Veranstal-
tung wurde durch die Begrüßungsrede von 
Obermeister Dieter Eiberg eröffnet, der die 
Anwesenden im Namen der Innung für Me-
talltechnik begrüßte und auch die Rahmen-
moderation an diesem Abend übernahm. 
Weitere Redner an diesem Abend waren als 
Vertretung der Kreishandwerkerschaft Herr 
Obermeister Wilhelm Reitz, Frau Neu und 
Herr Stein vom Berufskolleg Bergisch Glad-
bach, sowie Frau Gödecke und Herr Stöcker 
vom Berufskolleg Dieringhausen. Alle Red-
ner gingen auf die anwesenden Junggesellen 
ein und würdigten noch einmal die in der 
Ausbildung und bei der Prüfung gezeigten 
Leistungen. Herr Stein stellte schöne Wort-

spiele zu besonders lustigen Formulierungen 
und Schreibfehler aus unkenntlich gemach-
ten Arbeiten der Schüler an, die allgemein 
als sehr erheiternd aufgenommen wurden. 
Frau Gödecke und Herr Stöcker erzählten 
gemeinsam von ihren Erlebnissen mit ihrer 
Klasse und erinnerten noch einmal an be-
sonders schöne Momente während der Aus-
bildung. Im Anschluss an die Reden fand 
die feierliche Übergabe der Gesellenbriefe 
durch den Obermeister Eiberg, den stellver-
tretenden Obermeister Helmuth Klein und 
durch die Prüfungsausschussvorsitzenden 
statt. Insgesamt haben zwei Prüfl inge die 
Note „sehr gut und 13 Prüfl inge die Note 
„gut“ erreicht. Die beiden Jahresbesten mit 
der Note „sehr gut“, dies waren Herr Tom 
Arndt, Ausbildungsbetrieb Start-Zeitarbeit 
NRW GmbH in Bergisch Gladbach und 
Ansgar Hoefl ing, Ausbildungsbetrieb Schie-

Lossprechungsfeier der Innung
für Metalltechnik

ber Stahl- und Metallbau GmbH & Co.KG 
in Marienheide, erhielten außerdem noch 
ein Buchgeschenk von der Innung. Danach 
wurde der offi zielle Teil der Veranstaltung 
durch den Obermeister Dieter Eiberg be-
endet, wobei er die Anwesenden noch dazu 
aufforderte, den Anlass zu nutzen, noch ein-
mal ein paar persönliche Worte miteinander 
zu wechseln, da die meisten Wege sich heute 
trennen würden und daher die heutige Ge-
legenheit noch einmal genutzt werden sollte. 
Nach Abschluss des offi ziellen Teils wurde 
der Abend daraufhin noch in einer angeneh-
men Atmosphäre bei einem gemeinsamen 
Essen verbracht. 

Wir gratulieren den Auszubildenden 
zur bestandenen Prüfung und wünschen 
ihnen auf ihren berufl ichen und privaten 
Wegen viel Erfolg! 

Die Innung für Sanitär- und Hei-
zungstechnik sprach ihre Aus-
zubildenden am 11.03.2012 

Lindlar, im Haus Burger, los. Der Ober-
meister Herr Thomas Braun begrüßte die 
Anwesenden herzlich im Namen der In-
nung. Weitere Redner an diesem Abend 
waren Frau Thea Kus vom Berufskolleg 
Opladen und Herr Koch vom Berufskol-
leg Bergisch Gladbach. Nach den loben-

den und aufmunternden Reden wurden 
den 70 Junggesellen die Gesellenbriefe fei-
erlich überreicht. Dabei wurden sie auch 
offi ziell losgesprochen bzw.  „losgeschla-
gen“, denn sie erhielten zusammen mit 
dem Gesellenbrief einen anerkennenden 
Befreiungsschlag mit einer Kehrschaufel 
und einem Holzhammer. Besonders ge-
ehrt wurde der ehemalige Berufsschulleh-
rer vom Berufskolleg Opladen Herr Hans 
Dirk Krämer, für seine langjährige Tä-
tigkeit. Als Rahmenprogramm sorgte das 
Kölner Comedy Duo Volk und Knecht 
mit Witz, Comedy und Gesang für eine 
passende Unterhaltung. Insbesondere die 
Hymne auf das SHK- Handwerk und die 
Darbietung des Volksliedes „Im Frühtau 
zu Berge“ wird den Anwesenden sicher-
lich im Gedächtnis bleiben. In angeneh-

Lossprechungsfeier der Innung für
Sanitär- und Heizungstechnik

mer Stimmung wurde nach Abschluss des 
offi ziellen Teils dann noch eine Zeit lang 
beisammen gesessen.

An dieser Stelle gratulieren auch wir 
den Auszubildenden zur bestandenen 
Prüfung und wünschen ihnen auf ih-
rem weiteren berufl ichen Weg viel Er-
folg!  
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Die Maler- und Lackiererinnung 
hatte im vergangenen Jahr bei 
der Lossprechungsfeier Lose bei 

einer Tombola verkauft und übergab nun 
den Erlös in Höhe von 800 € an den Kin-
derhospiz Dienst Köln. 

Die Maler- und Lackiererinnung 
Bergisches Land ist dabei der Auffassung, 

dass der ambulante Kinderhospiz Dienst 
die Zuwendung sehr verdient hat. Dieser 
begleitet lebensverkürzend erkrankte Kin-
der und Jugendliche und deren Familien. 
Ab der Diagnose, im Leben und Sterben 
sowie über den Tod der Kinder und Ju-
gendlichen hinaus erhalten die Familien 
Unterstützung. Durch das Angebot wird 
die Lebensqualität der betroffenen Kinder 

Maler spenden 800 Euro
und deren Familien im Umland um Köln 
gefördert. Es wird sich immer orientiert 
an den Bedürfnissen der erkrankten Kin-
der, ihrer Geschwister und deren Eltern. 

Obermeister Willi Reitz und stellv. Haupt-
geschäftsführer Marcus Otto übergaben die 
Spende an Frau Anja Bracht vom ambulan-
ten Kinder Hospiz Dienst Köln. 

Am 14. März 2012 fand im Restau-
rant „Haus Rheindorf“ in Bergisch 
Gladbach die Lossprechung der 

Innung für Informationstechnik statt. Der 
Obermeister, Herr Achim Willutzki, be-
grüßte die Anwesenden mit einer feierlichen 
Ansprache und beglückwünschte die anwe-
senden Junggesellen zu der bestandenen Prü-
fung. Anschließend wurden die Gesellen-
briefe und die Prüfungszeugnisse überreicht. 
Nach Abschluss des offi ziellen Teils wurde 
der Abend daraufhin noch in einer geselligen 
Runde und in angenehmer Atmosphäre bei 
einem gemeinsamen Essen verbracht. 

Die Gesellenprüfung
haben erfolgreich bestanden:
» Sören Diedrichs (Ausbildungsbetrieb Ra-

dio Bau, Inh. Michael Auras, Gummers-
bach)

» Marco Buscher (Ausbildungsbetrieb 
Schätzmüller GmbH, Kürten)

» Tom Tarlatt (Ausbildungsbetrieb Bosbach 
Gmbh, Rösrath)

Wir gratulieren den Auszubildenden 
zur bestandenen Prüfung und wünschen 
ihnen auf ihren berufl ichen und privaten 
Wegen viel Erfolg! 

Lossprechungsfeier der Innung
für Informationstechnik
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Überreichung Goldene Meisterbriefe
Am 15.02.1962 legte Herr Bernhard 

Kocher die Meisterprüfung im Zentral-
heizungs- und Lüftungsbauerhandwerk 
vor dem Meisterprüfungsausschuss bei der 
Handwerkskammer Stuttgart ab.

Daher wurde Herrn Kocher durch 
Herrn stellv. Obermeister Bernd Gill-
mann, Herrn Gerhard Reimann, stellv. 
Kreishandwerksmeister, und Herrn 
Hauptgeschäftsführer Heinz Gerd Neu 
nachträglich der „Goldene Meisterbrief“ 
überreicht. Herr Kocher ist seit 1962 bis 
heute selbständig. In dieser Zeit wurden 
rund 48 Lehrlinge erfolgreich in seinem 
Betrieb ausgebildet. 

Am 13.02.1962 legte Herr Helmut 
Wirths, die Meisterprüfung im Tischler-
handwerk vor dem Meisterprüfungsaus-
schuss bei der Handwerkskammer Düs-
seldorf ab. 

Herrn Wirths wurde durch Herrn 
Volker Keune, stellv. Kreishandwerks-
meister, und Herrn stellv. Hauptge-
schäftsführer Marcus Otto der „Gol-
dene Meisterbrief“  überreicht. Herr 
Wirths ist selbständig von 1964 bis heu-
te, zusammen mit seinem Sohn Andre-
as. Er gehörte von 1978 bis 2003 dem 

Vorstand der Tischlerinnung für den 
Oberbergischen Kreis an und war von 
1990 bis 2003 deren Obermeister. An-
schl. wurde er zum Ehrenobermeister 
ernannt. 

Am 14.2.1962 legte Herr Ewald Zie-
lenbach, die Meisterprüfung im Kraft-
fahrzeugmechanikerhandwerk vor dem 
Meisterprüfungsausschuss bei der Hand-
werkskammer Flensburg ab. Ihm wurde 
durch Herrn Reiner Irlenbusch, Ober-
meister der Kraftfahrzeuginnung Bergi-
sches Land, und Herrn stellv. Hauptge-
schäftsführer Marcus Otto der „Goldene 
Meisterbrief“  überreicht.

Herr Zielenbach absolvierte von 1953 
bis 1956 seine Lehre und legte 1956 sei-
ne Gesellenprüfung ab. In der Zeit sei-
ner Selbständigkeit von 1964 bis heute 
wurden im Autohaus Zielenbach ca. 140 
Lehrlinge erfolgreich ausgebildet.  

Wir gratulieren ganz herzlich.

Neue Innungsmitglieder
» Daniel Rose
 Wermelskirchen, Kraftfahrzeuginnung
» Raymund Kohn
 Hückeswagen, Innung für Metalltechnik
» Sascha Nedic
 Wipperfürth, Tischlerinnung
» Inova Dach GmbH
 Wermelskirchen, Dachdeckerinnung
» Kfz-Technik Platzer GmbH
 Engelskirchen, Kraftfahrzeuginnung
» Dieter Hein
 Lindlar, Baugewerksinnung
» Alexander Schmidt
 Nümbrecht, Tischlerinnung
» Sebastian Ritzmann
 Burscheid, Elektroinnung
» CH. David Vogel Kfz UG
 Waldbröl, Kraftfahrzeuginnung
» Alexander Meier
 Nümbrecht, Kraftfahrzeuginnung

» Salon A. Guretzky
 Waldbröl, Friseurinnung
» Jörg Werner
 Bergisch Gladbach,
 Baugewerksinnung
» Volker Potratz Metallverarbeitung 

GmbH 
 Leverkusen, Innung für Metalltechnik
» Helmut Kuhl GmbH
 Odenthal, Innung für Sanitär- und 

Heizungstechnik
» Heidi Lilischkies
 Wermelskirchen, Friseurinnung
» Raumausstattung Dreiner
 Inh. Ursula Tausch
 Wipperfürth, Innung für
 Raumausstatter und Bekleidungs-

handwerke
» Lewandowski GmbH & Co. KG, 
 Radevormwald, Baugewerksinnung

» Johannes Lauterbach
 Leichlingen, Maler- und Lackiererinnung
» Ventura-Voetmann UG
 Wermelskirchen, Innung für Sanitär- 

und Heizungstechnik
» Dirk Mesenholl
 Morsbach, Innung für Sanitär- und 

Heizungstechnik
» Günter Wüste
 Wipperfürth, Innung für Informations-

technik
» Bernd Hochhard
 Reichshof, Fleischerinnung
» ULF-Tec GmbH
 Engelskirchen, Innung für Metalltech-

nik
» Harry Hoßdorf
 Bergisch Gladbach, Dachdeckerinnung
» Tiberiu Saracut
 Leverkusen, Elektroinnung



100 Jahre    
» Martin Gerlach, Inh. Eberhard Gerlach  1.4.2012
 Burscheid, Dachdeckerinnung
    
50 Jahre  
» Maler Rust e.K.  3.4.2012
 Bergneustadt, Maler- und Lackiererinnung
  
» Ernst Albrecht, Inh. Christoph Köster  27.4.2012
 Reichshof, Maler- und Lackiererinnung

» Firma BK Kocher Heizung-Sanitär GmbH  8.5.2012
 Wiehl, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
 
 

25 Jahre  
» Peter Müller Putz und Stuck GmbH   6.4.2012
 Leverkusen, Baugewerksinnung
  
» Raban Meurer 9.4.2012
 Köln, Dachdeckerinnung
  
» Hermann-Josef Engstenberg  24.4.2012
 Leverkusen, Maler- und Lackiererinnung
  
» Korn Frisch GmbH 24.4.2012
 Bergisch Gladbach, Bäckerinnung
  
» Alfred  Lunkewitz 29.5.2012
 Overath, Baugewerksinnung

Goldene Meisterbriefe

Arbeitnehmerjubiläen

Betriebsjubiläen

» Bernhard Knapp  11.4.2012
 Bergisch Gladbach, Kraftfahrzeuginnung
  
» Stefan Koch  3.5.2012
 Morsbach, Tischlerinnung

» Robert Croll 24.5.2012
 Bergisch Gladbach, Baugewerksinnung
  
» Fritz Nitzschke 28.5.2012
 Bergisch Gladbach, Friseurinnung

50 Jahre
» Hans Günter Heide 1.4.2012
 Autohaus Bergneustadt Ley GmbH
 Bergneustadt, Kraftfahrzeuginnung  

40 Jahre
» Rüdiger Bobrowski 1.4.2012
 Auto-Schumacher GmbH
 Engelskirchen, Kraftfahrzeuginnung

25 Jahre
» Rainer Faßbach 1.4.2012
 Flocke & Rey Elektroanlagen GmbH
 Leverkusen, Elektroinnung
  
» Frank Grief 1.4.2012
 RL Elektrotechnik GmbH & Co. KG
 Leverkusen, Elektroinnung

  
» Ralf Elflein 1.4.2012
 Autohaus Bergneustadt Ley GmbH
 Bergneustadt, Kraftfahrzeuginnung
  
» Jörg Hohmann 8.4.2012
 RL Elektrotechnik GmbH & Co. KG
 Leverkusen, Elektroinnung
  
» Hans-Dieter Niehaus 1.5.2012
 RL Elektrotechnik GmbH & Co. KG
 Leverkusen, Elektroinnung
  
» Horst Garbrecht 4.5.2012
 RL Elektrotechnik GmbH & Co. KG
 Leverkusen, Elektroinnung
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» Reiner Irlenbusch 1.4.2012 50 Jahre
 Obermeister der Kraftfahrzeuginnung
  
» Kurt Borner 5.4.2012 90 Jahre
 ehem. stellv. Obermeister der Bäckerinnung
  
» Werner Molitor 5.4.2012 55 Jahre
 Vorstandsmitglied der Fleischerinnung
  
» Peter Harens 7.4.2012 80 Jahre
 Ehrenobermeister der Elektroinnung
     
» Hans Peter Doll 9.4.2012 60 Jahre
 ehem. Obermeister der Fleischerinnung
  

» Dr. Fritz Josef Traut 24.4.2012 60 Jahre
 ehem. Vorstandsmitglied der Baugewerksinnung
  
» Wolfgang Kahl 8.5.2012 55 Jahre
 ehem. Vorstandsmitglied der Elektroinnung
    
» Peter Vogel 26.5.2012 50 Jahre
 Obermeister der Innung für Raumausstatter und
 Bekleidungshandwerke
  
» Hans-Theo Salzburger 28.5.2012 50 Jahre
 Vorstandsmitglied der Kraftfahrzeuginnung

Runde Geburtstage

Goldener Meisterbrief
für Hans Josef Klemm

Am 3.2.1962 legte Herr Hans Josef 
Klemm, geb. 21.12.1936 in Leverkusen, 
die Meisterprüfung im Gas- und Wasser-
installateurhandwerk vor dem Meister-
prüfungsausschuss bei der Handwerks-
kammer Düsseldorf ab.

Daher wurde Herrn Klemm durch 
Herrn Obermeister Thomas Braun, Herrn 
Bert Emundts, Kreishandwerksmeister, 
und Herrn stellv. Hauptgeschäftsführer 
Marcus Otto nachträglich der „Goldene 
Meisterbrief“ überreicht.

Herr Klemm war vom 14.2.1962 bis 
1.1.2010 mit seinem Betrieb in die Hand-
werksrolle eingetragen, seit 1969 bis De-
zember 2001 war Herr Klemm Mitglied 
des Vorstandes und Lehrlingswart der 
Innung für Sanitär- und Heizungstech-
nik Rhein-Wupper/Leverkusen, anschl. 
Rhein-Berg/Leverkusen, 1994 wurde ihm 
die Ehrenplakette der Kreishandwerker-
schaft Leverkusen verliehen, 1997 wur-
de ihm aufgrund der Anerkennung und 
Würdigung um die Förderung des Hand-
werks die Goldene Ehrenmedaille des 
Fachverbandes verliehen.

Am 8.12.1998 wurde ihm die Ehren-
urkunde für seine 30jährige Tätigkeit 
im Fachbeirat der Regionalen Innungs-
fachschule in Düsseldorf verliehen. 2009 
wurde er zum Ehrenlehrlingswart der In-
nung für Sanitär- und Heizungstechnik 
ernannt. 

In der Zeit seiner Selbständigkeit bilde-
te Herr Klemm in seinem Betrieb erfolg-
reich 16 Lehrlinge aus. 

Wir gratulieren Herrn Klemm recht 
herzlichen zu seinem Goldenen Meis-
terbrief. 
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Hinweis: Termine ohne genannten 
Veranstaltungsort fi nden im 
Gebäude der Kreishandwerkerschaft, 
Altenberger-Dom-Straße 200,
51467 Bergisch Gladbach-Schildgen, 
statt.
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26.4.12, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Dachdeckerinnung

8.5.12, 19.30 Uhr
Vorstandssitzung der Friseurinnung

10.5.12, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Maler- und Lackiererinnung

14.5.12, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Maler- und Lackiererinnung

2.6.12, 15.00 Uhr
Altmeister-Treffen  der Maler- und Lackiererinnung

4.6.12, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für
Sanitär- und Heizungstechnik

30.8.12, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Maler- und Lackiererinnung
 Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

10.9.12, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für
Sanitär- und Heizungstechnik

25.10.12, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Maler- und Lackiererinnung

27.10.12
Wandertag der Maler- und Lackiererinnung

12.11.12, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für
Sanitär- und Heizungstechnik

4.12.12, 18.00 Uhr
Innungsversammlung der Maler- und Lackiererinnung

5.9.12, 9.00 – 17.00 Uhr
Seminar: Sachkundeschulung Airbag und Gurtstraffer 
Kraftfahrzeuginnung Ausbildungszentrum der Kreishandwer-
kerschaft, Bensberger Str. 123, 51469 Bergisch Gladbach
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Termine Erste Hilfe 2012
 2./3.8.2012, 8.30 – 16.30 Erste-Hilfe Grundkurs
IKK classic, Wilhelm-Breckow-Allee 6, 51643 Gummersbach
 15./16.8.2012, 8.30 – 16.30 Erste-Hilfe Grundkurs
 17.8.2012, 8.30 – 16.30 Erste-Hilfe Auffrischungskurs
 4./5.10.2012, 8.30 – 16.30 Erste-Hilfe Grundkurs
IKK classic, Wilhelm-Breckow-Allee 6, 51643 Gummersbach
 7./8.11.2012, 8.30 – 16.30 Erste-Hilfe Grundkurs
 9.11.2012, 8.30 – 16.30 Erste-Hilfe Auffrischungskurs
 7./8.11.2012, 8.30

9.11.2012, 8.30





www.ksk-koeln.de
www.sparkasse-lev.de

Autos, Maschinen und Computer zu leasen, ist heute ganz normal. Wenn Ihr Leasingwunsch etwas ungewöhnlicher ausfällt: Wir lassen Ihre 
Investitionsideen lebendig werden. Lernen Sie unser Angebot in einem persönlichen Gespräch mit unseren Leasing-Fachberatern kennen. 
Weitere Informationen und Leasingangebote erhalten Sie in Ihrer Geschäftsstelle oder im Internet unter www.ksk-koeln.de bzw. unter 
www.sparkasse-lev.de. Wir beraten Sie gerne. Wenn’s um Geld geht – Kreissparkasse Köln, Sparkasse Leverkusen.

Wenn es das gäbe,
könnten Sie es bei uns leasen.

S- Sparkasse
Leverkusen


